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Erwägungen

E. 1
Gemäss Art. 60 ATSG ist die Beschwerde innerhalb von 30 Tagen seit der Eröffnung des
Einspracheentscheides einzureichen. Schriftliche Eingaben müssen spätestens am letzten
Tag der Frist dem Versicherungsträger resp. der Behörde eingereicht oder zu dessen resp.
deren Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder
konsularischen Vertretung übergeben werden (Art. 60 Abs. 2 in Verbindung Art. 39 Abs. 1
ATSG ). Gleich lautet Art. 21 Abs. 1 VwVG (SR 172.021). Nach der Rechtsprechung zu
Art. 21 Abs. 1 VwVG muss von einer Verwaltungsbehörde, die eine Verfügung erlässt,
verlangt werden, dass sie eine versicherte Person mit Wohnsitz im Ausland genau und
vollständig informiert, wenn in formeller Hinsicht spezielle Bestimmungen bezüglich der
Anfechtbarkeit ihrer Verfügung bestehen. Dies ergibt sich aus dem Grundsatz der
"Fairness" und der Waffengleichheit. Um sich gegenüber einer im Ausland wohnhaften
versicherten Person auf die in Art. 21 Abs. 1 VwVG enthaltene Regel berufen zu können,
muss die Verwaltung diese Bestimmung in der Rechtsmittelbelehrung wörtlich
wiedergeben ( BGE 125 V 65 E. 4 S. 67 f.; Urteil H 60/03 vom 22. August 2003 E. 2.1). Es
besteht keine Veranlassung dazu, die zitierte Rechtsprechung nicht auch auf die
entsprechende Bestimmung des ATSG anzuwenden. Hinzuweisen ist des Weiteren auf Art.
35 VwVG , anwendbar auf das Verfahren der SAK gemäss Art. 55 Abs. 1 ATSG in
Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 und 2 lit. a VwVG . Danach sind schriftliche Verfügungen,
auch wenn die Behörde sie in Briefform eröffnet, als solche zu bezeichnen, zu begründen
und mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen (Abs. 1). Die Rechtsmittelbelehrung muss
das zulässige ordentliche Rechtsmittel, die Rechtsmittelinstanz und die Rechtsmittelfrist
nennen (Abs. 2). Das vorliegend anwendbare Abkommen zwischen der Schweizerischen
Eidgenossenschaft und den Vereinigten Staaten von Amerika über Soziale Sicherheit vom
18. Juli 1979, in Kraft getreten am 1. November 1980 (SR 0.831.109.336.1), bestimmt in
Art. 19, dass ein schriftliches Rechtsmittel gegen den Entscheid eines Trägers des einen
Vertragsstaates anerkannt wird, wenn es bei einem Träger des anderen Vertragsstaates
eingereicht wurde (Abs. 1). Rechtsmittel, die innerhalb einer bestimmten Frist bei einem
Träger des einen Vertragsstaates einzureichen sind, gelten als fristgerecht eingereicht, wenn
sie innert der gleichen Frist bei einem entsprechenden Träger des anderen Vertragsstaates
eingereicht werden (Abs. 2 Satz 1).

E. 2
Art. 19 des schweizerisch-amerikanischen Abkommens gilt entgegen der Auffassung des
Bundesverwaltungsgerichts auch im Bereich der freiwilligen AHV/IV. Ziff. 2 des



Schlussprotokolls bestimmt lediglich, dass Art. 4 des Abkommens nicht für die
schweizerischen Rechtsvorschriften über die freiwillige AHV/IV der im Ausland
niedergelassenen Schweizer Bürger gilt. Art. 19 hingegen ist in Ziff. 2 des
Schlussprotokolls nicht aufgeführt und auch in der freiwilligen Versicherung anwendbar,
wie die Beschwerdeführerin zutreffend geltend macht. Dies bedeutet, dass diese die
Beschwerde gestützt auf Art. 19 des Abkommens beim amerikanischen
Versicherungsträger hätte einreichen können. Über diese Möglichkeit wurde sie indessen
nicht orientiert. Die Rechtsmittelbelehrung des Einspracheentscheides der SAK vom 29.
November 2012 enthielt wohl den Hinweis, dass die Beschwerde einer schweizerischen
diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden könne; die Möglichkeit,
das Rechtsmittel dem US-amerikanischen Versicherungsträger einzureichen, war hingegen
nicht erwähnt. Um eine vollständige Information der versicherten Person zu erreichen, wäre
die SAK jedoch verpflichtet gewesen, auf diese Möglichkeit hinzuweisen, wie das
Eidgenössische Versicherungsgericht in BGE 124 V 47 E. 4 S. 51 auf dem Gebiet der
Unfallversicherung mit Bezug auf das Abkommen zwischen der Schweiz und der Republik
Türkei über Soziale Sicherheit vom 1. Mai 1969 dargelegt hat. In BGE 125 V 65 E. 3b S. 67
sodann wurde diese Rechtsprechung gestützt auf das schweizerisch-griechische Abkommen
über Soziale Sicherheit vom 1. Juni 1973 hinsichtlich der Rechtsmittelbelehrung von
Verwaltungsverfügungen und erstinstanzlichen Gerichtsentscheiden auf dem Gebiet der
Invalidenversicherung, die an im Ausland wohnhafte Versicherte gerichtet sind, bestätigt.
Dass die Verfügung der SAK entgegen dieser Rechtsprechung keine vollständige
Rechtsmittelbelehrung enthielt, hatte zur Folge, dass die Beschwerdeführerin von der
Möglichkeit, die an die Vorinstanz gerichtete Beschwerde beim amerikanischen
Versicherungsträger einzureichen, keine Kenntnis hatte. Dieser Fehler der Verwaltung darf
jedoch nicht nach dem Grundsatz, dass Rechtsunkenntnis schadet, der Beschwerdeführerin
angelastet werden (vgl. BGE 125 V 65 E. 4 S. 67 f.). Da die Fristversäumnis unter den
gegebenen Umständen auf die unvollständige Rechtsmittelbelehrung der SAK
zurückzuführen ist, was wiederum der Grund für die fehlende Kenntnis sämtlicher
Möglichkeiten zur Wahrung der Beschwerdefrist bildet, ist der angefochtene
Nichteintretensentscheid, welcher die vorstehend dargelegte Rechtsprechung
unberücksichtigt gelassen und damit Bundesrecht verletzt hat, aufzuheben. Das
Bundesverwaltungsgericht, an welches die Sache zurückzuweisen ist, wird über die
Beschwerde der Versicherten materiell zu entscheiden haben.

E. 3
Dem Verfahrensausgang entsprechend sind die Gerichtskosten der unterliegenden
Beschwerdegegnerin aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 Satz 1 BGG ). Diese hat der
Beschwerdeführerin überdies eine Parteientschädigung zu bezahlen ( Art. 68 Abs. 1 und 2
BGG ).
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